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Tägliche Beilage zum Wiesbadener Genera!-Anzeiger.

Bekanntmachung.
a*,t Fluchtlinienplan von dem Gelände zwl-

Küterbabnhof und Gemarkunssgrenzc in den
pikten Rad und Holzstrahe bat die 3u-

der Ortsvolizeibehörde erkalten und
"'^ nunmehr im Ratbaus . 1. Obergeschoß. Zim-

Nr 38 a innerhalb der Dienitstundcn zu
"^ nnanus Einsicht osfen gelegt.
'^ ies wird gemäß 8 7 des Fluchtlinier .gesetzcs

9 Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
Lnt gemacht, daß Einwendungen gegen den
kLi  innerhalb einer vierwöchigen, am 8. August
L , beginnenden und mit Ablauf des 5. Scv-
»mbcr 1812 endigenden Ausschlußsrut beim
on" aistrat schriftlich anzubringen sind.

*g « « - h , 5. A. » ,. Eg62q9_ __ —- -
Mß Bekanntmachung.

svr Fluchtlinenplan über die Abänderung der
mrnsllsstratzc und Festsetzung der Straße Am
suoierberg in den Distrikten Ober Heiligenborn

Mlonenbcrg hat die Zustimmung der Orts-
»ai»cibehördc erhalten und wird nunmehr im
Lus 1. Obergeschoß. Zimmer Nr . 38a inner-
M der Dienststunden zu jedermanns Enrncht
^Dies ' wird gemäß 8 7 des Fluchtlinie,igcsctzeL

-> Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den

innerhalb einer vierwöchigen, am 13. August
ML beginnenden und mit Ablauf des IN. Scv-
ember 1912 endigenden Ausschlußfrist beim

Magistrat schriftlich anrubringen sind.
^Wiesbaden , den 8. August 1912.
E Der Magi strat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan zur Festsetzung von

neuen Straßen östlich vom Gütcrbahnbof in den
Distrikten Rad und Kirichbaum hat die Zustim¬
mung der Ortsvolizeibebörd « erhalten und wird
nunmehr im Rathaus . 1. Obergeschoß, Zimmer
Nr . 38a innerhalb der Dienststunden zu jeder¬
manns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des uiluchtliniengeictzev
vom 2. Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den
Plan innerhalb einer vierwöchigen, am 7. August
1912 beginnenden und mit Ablauf des 4. Sep¬
tember 1812 endigenden Ausschlußfrist beim Ma¬
gistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 3. August 1912.
88258 __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt Dr . Schassuer ist vom 9. August

bis 9. September 1912 verreist.
Er wird für die Dauer seiner AbwescnKelt

durch Herrn Sanitätsrat Dr . Böhmer . Adolfs-
allce 3 wohnhaft, vertreten.

Wiesbaden, den 7. August 1912.
36W0 Der Magistrat , Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
In der Kcllerstratze zwischen Kastellstraß« und

Adlcrstrabe soll im August 1912 mit dem Umbau
der Fahrbahn in Teerbcton begonnen werden.
Bis dahin müssen alle noch fehlenden oder etwa
zu verändernden Hausanschliine an die Kabel¬
netze. das städtische Kanalnetz oder die Haupt-
Wasser- und Gasleitung fertiggestcllt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf¬
jährige Sperrzeit für Aufbruch der neuen Stra¬
ßendecken werden daher die beteiligten Hausbe¬
sitzer und Grundstückseigentümer aufgefordert,
umgehend bei den betreffenden städtischen Bau¬
verwaltungen die Ausführung der noch not¬
wendigen Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden, den 6. Juli 1912. 36406
Städtisches Straßenbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan der Frankfurter Straße

ioen der Friedenstraße bis zur Gcmarkuugs-
-renze Erbcnbeimj hat die Zustimmung der Orts-
»olizeibebördc erhalten und wird nunmehr im
«athaus. 1. Obergeschoß, Zimmer Nr . 38 a inner-
iwlfi der Dienststunden zu jedermanns Einsicht

"̂ Dies wird gemäß 8 7 des Fluchtliniengesetzes
vom9 Juli 1875 mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Eimvendungen ««aen tat
ilatt innerhalb einer vierwöchigen, am 13. August
1812 beginnenden und mit Ablauf des 10. >- « >-
tcmb« 1912 endigenden Ausschlußfrist beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind.

Wiesbaden, den 8. August 1912.
$2(51 Der Ma gistrat

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt Dr . Walther ist uom 10.

August bis einschließlich 10. September 191:

^Er ' wird für die Dauer seiner Abwesen¬
heit durch Herrn Dtabtarzt Dr . Vlgener,
Faulbrunucnstraße 1, vertreten.

Wiesbaden , den 10. August 1912.
Der Magistrat . ArmenverVallnng.

Bekanutmachung.
Die im Distrikt „Weiberweg" belesenen Flächen

im Zuge der künftigen Kantstraße als : 1. Karten-
blatt 29 Nr . 646/162. groß 9.37 Ar . 2. Karteu-
blatt 29 Nr . 641/162. groß 3.93 Ar . 3. Karten-
blakt 29 Nr . 670/161. groß 5.99 Ar . sollen zusam¬
men als Lagerplatz verpachtet werden.

Angebote sind bis spätestens am 17. August
d. I . mittags 12 Uhr im Rathaus Zimmer Nr . 44
einzureichen.

Wiesbaden, 3. August 1912.
86257_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Vor dem Südfriedhof sind zwei Pavillons,

geeignet für Gärtner , sofort zu vermieten.
Angebot« sind bis zum 1. September d. I . dem

Magistrat . Grundstücksverwaltung. Ratbaus , Zim¬
mer 44 einzureichen.

Wiesbaden. 5. August 1912.
38258 _ Der Magistrat.

Bekanntmachung
betr.

die Versteigerung von 2 städtischen Bauplätzen.
Freitag , den 16. August d. Js ., mittags 12 Uhr.

sollen aus dem Gelände der ehemaligen Artiüeric-
kascrne hier zwei Bauplätze:

1. ca. 237 am neben dem Residenztheater mit
12.50 m Straßenfront.

2. ca. 382 am Eckbauplatz mit 29,19 m Straßen¬
front an der Luiscnstraße und 19.00 m an
der Kirchgasse

im Rathaus zu Wiesbaden aus Zimmer 42 öffent¬
lich meistbietend versteigert werden.

Die Bedingungen und «ine Zeichnung liegen
vormittags von 8—12 Uhr an genannter Stelle
aus Zimmer 44 zur Einsicht aus.

Wiesbaden. 1. August 1912.
86253 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der Röd-ritraßc zwischen Nerostraße und

Adlerstroße soll im September d. I . mit dem
Umbau her Fahrbahn und Gehwege in Kle:n-
pflaster und Mosaik begonnen werden. Bis da¬
hin müssen alle noch sel,lenden oder etwa zu ver¬
ändernden Hausanschliissean -die Kabelnetze, bas
städtische Kanalnetz oder die Hauvt -Wasier- und
Gasleitung fcrtiggestellt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf-
jährige Sperrzeit für AufbruÄ der neuen
ßendecken werden daher die beteiligten Haus¬
besitzer und Grundstückseigentümer ausgesorüert.
umgehend bei den betreffenden städtischen Banver-
waltungen di« Ausführung der noch notwendigen
Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden, den 6. August 1912.
36414 Städtisches Straßenbauamt.

27 . Jahrgang.

Auszug aus der Strab -npolizei-Vcrord^ ung siirden Stadtkreis Wiesbaden vom 19. Oktober 1910.
8 86.

4. Kindern unter 10 Jahren , welche sich nicht
in Begleitung erwachsener Personen benndeu. (o-
wie Dienstboten oder Personen in immubem
Kleidung ist die Benutzung der in den ottciitlicheu
Anlagen und Straßen ausgestellten Ruhebanrc.
welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden' oder
„Kurverwaltung " tragen , untersagt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 10. April 1912. .. 26242

Der Magntrat.

Bekanntmachung.
In der Gustav Adolfstrab- zwischen Ludwia-

und Hartingstraße soll im Septemberl912 mit dem
Umbau der Fahrbahn in Kieinpflasterung aus
Grauwacke begonnen werden. Bis dabin müssen
alle noch fehlenden oder etwa zu verändernden
Hausanschliisse an die Kabelnetze, das stabt, ' wc
Kanalnetz oder die Haupt-Wasser- un.d Ga^-
leitung fertiggestellt sein.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf¬
jährige Sperrzeit für Aufbruch der neuen Stra¬
ßendecken werden daher die beteiligten Hausbe¬
sitzer und Grundstückseigentümer aufgefordert,
umgehend bei den betreffenden städtischen Bau¬
verwaltungen die Ausführung der noch not¬
wendigen Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden, den 6. Juli 1912. 36408
Städ tisches Strabcnbauamt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate (April bis einschließlich Sep¬
tembers um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden , den 27. Mürz 1912
86381 Stadt . Akzise-Amt.

Verdingung.
Die hölzernen Rolläden für den Neubau der

Landesbibliothek an der Rheinstraße hier sollen
im Weg« der öffentlichen Ausschreibungverdungen
werden . t . ..

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienstskunden im
Verwaltungsgebäude Fricdrichstraßc 19 Zimmer
Nr . 9 eingesehen, die Angebotsnnterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50
Pfennig (keine Briefmarken und nicht gegen Post¬
nachnahme) bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 38
versehene Angebote sind spätestens bis
Samstag , den 17. August 1912. vormittags 9 Uhr.
hierher einzureichen. .

Der Eröffnung der Angebote erfolgt in Ge¬
genwart .'der etiva erscheinenden Anbieter.

Nur die. mit dem vorgcschricbcncn und aus-
gefüllten Verdrngungssormular eingercichtcn An¬
gebote werden, berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Wiesbaden , den 8. August 1912.

86361 Städtisches Hochbauamt.

Verdingung.
Die hölzernen Zcitungsregale für den Neubau

der Landesbibliotbek an der Rheinstraß« dahier
sollen im Woge der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werben . • -

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdiensistunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 19, Zim¬
mer Nr . 9, ei »gesehen, di« Angebotsnnterlagen
ausschließlich Zeichnungen auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
50 4 (keine Briefmarken und nicht gegen Nach¬
nahme ) bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 39
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , 19. August 1912, vormittags 9 Uhr.
hierher einzureichen. . , x

Die Eröffnungen der Angebote erfolgt in Ge¬
genwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgcschricbcnen und ausgc-
fülltcn BerdinguiigSformular eingercickten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 9. August 1912. 36362

Städtisches Hockbauamt.

~ MaeiMme Beengungen zur Kbönnentell-Verficherung des Wiesbadener General-Anzeigers.
I B Iciitwedcr nur für Tod der nur für Jnva « « eiteren auf den Unfall und dessen Folgen Bezug ihrer Beziehung zur Mutier en ehe ichev. . § 1. Iciitwedcr

Die Nürnberger LeLensversicherungs-Dank in jliditat.
Nürnberg gewährt den Abonnenten des ..Wies¬
badener Geueral -Äuzeigers " unter den nach¬
stehenden Bedingungen Versicherungsschutz aus
den Fall des Todes, herbeigeführt durch Unsau.
m Höhe von fünfhundert Mark  p
Abonnent. Ist der Abonnent gleichzeitig » «•
neirt der humoristischen Wochenbeilage „Koch,
bruimengeister", so ebhäht sich die Berslchevungs-
smmne für den Todesfall auf M 1000 . 2lußcr-
dem gewährt in diesem Falle die Nürnberger
Lebensversicherungsbank dem betreffenden Abon¬
nenten unter den nachstehenden Bedingungen
auch Versicherungsschutzin Höhe von <n
auf den Fall der Ganzinvalidität , herbe,geführt
durch Unfall und es gilt , wenn der Abonnent
verheiratet ist. auch deffen Ghefvau unter den
gleichen Bedingungen als versichert. sodatz. im
Falle der Mann verunglückt, für diesen, wenn
die Frau verunglückt, für diese die Ver.
srcherungssumme von Jl  1000 , und wenn Mann
und Frau verunglücken, für fades der beiden ze
-K 1000, also Jl  2000 , zu zahlen sind.

8 2.
Voraussetzung für jeden Anspruch aus der

Versicherung ist. daß der Verunglückte zur Zeit
des Unfalles wenigstens aibtzehn Jahre alt ist
und das 65. Lebensjahr noch nicht überschritten
hat, sich innerhalb der Grenzen Europas aufhält,
nachweislich mindestens seit einem Monat un-
unterbrochenAbonnent des Wiesbadener General¬
anzeigers gewesen ist. das Abonnementsgeld
bezahlt Hai und nicht durch ein körperliches oder
Sfistiges Leiden oder Gebrechen im Gebrauche
isiner Körperkraft erheblich behindert ist. Der
Verlag läßt jedem Abonnenten auf Ersuchen
sofort ein Exemplar der für diese Versicherung
maßgebenden"Versichcrungsbedingurigen zugehen.

Es ist nicht Sache des Verlages , für pünktliche
Zahlung des Wonnementsbetrages zu sorgen,
ländern Sache des Abonnenten . Ist der Monnent
nnht » ne einzelne Person , sondern eine Per
l°n«nvereinigung bezw. eine juristische Person
?• B. eine Aktiengesellschaft, so beginnt die Per

für Tod der nur für Jnva«

8 3.
Als Unfall im Sinne dieser Versicherung gilt

jede unfreiwillige und unabhängig von dem
Willen des Versicherten erlittene , durch eine plötz¬
liche äußere Einwirkung hervorgerufene Körper¬
verletzung. welche nachgewiesenermaßen den TM
oder die völlige Invalidität des Verletzten sofort
oder innerhalb 3 Monaten nach dem Ereignis MU
ur sacht.

Unter Ganzinvalidität im Sinne dieser Ver-
sicherung wird nur verstanden : Der gänzliche
Verlust der Sehkraft beider Augen, der Verlust
oder die vollständige Gebrauchsbehinderung bev-
der Arme öder Hände, beider Beme öder Fuße,
der Verlust eines Armes öder einer Hand u n d
eines Beines öder eines Fußes , ferner völlige
unheilbare Geistesstörung.

Nicht entschädigungspflichtig sind Tê esfalle.
veranlaßt bezw. herbeigeführt durch richterliche
Urteile , Krieg oder Mobilisierung von Militär,
bürgerliche Unruhen oder Aufruhr , innere Er¬
krankung. Krampf, Schwindel-, Schl««-
epileptische Anfälle, bezw. deren Folgen , Bruch-
leiden Witterungseinflüsse . Sonnenstich, Opera-
tionen, welche durch Erkrankung von Organen
notwendig geworden und Unfälle, welche die ver¬
letzte Person in offenbarer Trunkenheit erleidet

«eiteren auf den Unfall und dessen Folgen Bezug
habenden sachdienlichen Auskünfte und Atteste,
welche von der Bank für erforderlich erachtet wer¬
den, spätestens innerhalb einer Woche nach ge¬
schehener Aufforderung dazu an diese «tnzu-
reichen.

Der Eintritt des Todes muß sofort, spätesten?
aber innerhalb 48 Stunden nach dem Eintritt
zur Anzeige an die Nürnberger Lebensverfiche.
rungs -Bank gebracht werden.

Der Verletzte hat sich übrigens sofort, späte¬
stens innerhalb 24 Stunden nach dem Unfall,
in ärztliche Behandlung zu begeben. Auch muß
er Aerzten , welche eventuell zu ihm geiandt
werden/ jeder Zeit Zutritt und Untersuchung
gestatten. ,

Die Kosten der ärztlichen Behandlung gehen
zu Lasten des Verletzten bezw. desien Hinter¬
bliebenen. dagegen werden die Kosten der arzt-
lichen, von der Bank geforderten Zeugrnsie. von
der Bank getragen.

Die Nichtbeachtung der in diesem Para-
grophen sestgelegten Pflichten schadet den Rechten
des Anfprucherhebenden nicht, wenn er nachweist,
daß dieselbe weder vorsätzlich, noch grob fahr¬
lässig erfolgt ist. Bei erwiesener physischer
Unmöglichkeit, den Unfall oder den Todesfall recht¬
zeitig anzumelden, läuft die bedungene Anmelde-
frist vom Zeitpunkte des Aushörens der Unmög-

Reinigung bezw. eine juristische Person,
®Vö- eine Aktiengesellschaft, so beginnt die Ver-
Mrung erst mit dem Tage der schriftlichen
»ngab; der Person , welche als versichert gelten
l0“! stirbt der Benannte , so tritt die Versicherung
^ »ur Neubenennung eine? Begünstigten außer

Unterläßt der Abonnent diese Angaben, so hat
" reinen Anteil an der Versicherung,
e^ nr einen und denselben Unfall wird die ver

. eierte (g ^n̂ me nur einmal gewährt , auch wenn
*2 verunglückte Abonnent zwei oder mehrere
^vvnnements dieser Zeitung hat.
-Ebenso wird für einen Unfall stet? nur eine

versicherten Entschädigungssummen gewährt,

_ V > c - « /T- JL. . U UM » OuTi ««  1f YT.n
Nlchtbcachtender für den Schuh von Leben und
Gesundheit bestehenden polizeilichen und^ gesetz¬
lichen Vorschriften, sowie Unfälle, welche sich berm
Begehen einer nach dem Strafgesetzbuch für das
Deutsche Reich als Verbrechen oder Vergehen
strafbaren Handlung ereignen.

Ausgeschloflen von der Versicherung sind auch
Berufsunfälle von Personen , welche in Dynamit -,
Nitroglyzerin -, Pulver -, Patronen -, Schießbaum-
woll-, Sprenggeschoß-, Zündhütchen-, Zündspiegel-
und Zündstoff-Fabriken oder solchen Arbeits-
stätten beschäftigt sind.

Für Unfälle durch Ertrinken und für Unfälle
mit nachfolgendem Tode, welche Bergleute in
Bergwerken unter Tag erleiden , ist nur der vierte
Teil der Dersichevungssumme (also^einhunüeri-
fünfunldswanzig bezw. zweihundertfünfzig Mark
pro Person ) zu entschädigen.

§ 4.
Feder Unfall, für welchen diese Versicherung

in Anfp mch genommen werden soll, ist von dem
Beschädigten oder desien Rechtsnachfolger sofort,
spätestens binnen einer Woche nach Eintritt , der
Direktion der Nürnberger LebenSverficherungs-
Bank in Nürnberg anzuzeigen, und eS find alle

_Unfall
Versicherung ist. vom Zeitpunkt der erlangten
Kenntnis an . Die Dan! wird alsbald nach Er.
halt einer Unfallanzeige dem Versicherten oder
desien Hinterbliebenen ein Exemplar der Ver^
sicherungsbedingungen zugehen lasien.

8 5.
Werden von ein und demselben unter die

Versicherung fallenden Ereignis fünf oder mehr
versicherte Abonnenten betroffen, so ist höch¬
stens eine Gesamtsumme von zweitausend fünf
hundert Mark zu zahlen.^die an die Anspruch
erhebenden im Debhältnis rhrer Ansprüche zu
verteilen ist.

8 6.
Alle Zahlungen erfolgen spätestens mnerhalb

2 Wochen nach Feststellung der Entschadlgungs-
verpflichtung gegen Quittung bei der Kasse der
Dank und zwar im Todesfälle in erster
Linie an den Ehegatten , für den riall
aber daß der Ehegatte nicht mehr
am Leben ist. an die ehelichen Kinder und für
den Fall , daß weder ein Ehegatte noch eheliche
Kinder vorhanden sind, an die Eltern und falls
auch diese nicht mehr am Leben sind, an die
Vollgeschwisterdes Versicherten unter Ausschluß
etwaiger sonstiger Erbberechtigter, insbesondere
des Fiskus. Die unehelichenKinder stehen in

Kin-ihrer Beziehung zur Mutier den ehelichen
dein gleicö.

Personen , welche den Tctz oder die Ganz-
invalidität des Verletzten in vorsäMcher oder
grob fahrlässiger Weife verschuldet haben, ver-
lieren dadurch ihre sämtlichen etwaigen An-
präche.

8 1.
Für den Fall , daß die Nürnberger Lebens-

Versicherungs-Bank die Auszahlung einer Ent-
schädigung auf Grund dieser Versicherung ver-
weigern sollte, ist der Ansprucherhebende bei
Verlust seines Anspruches verpflichtet. innerhalb
sechs Monaten mich erhaltener Kenntnis von der
Ablehnung die Nürnberger LebenSverficherungs-
Banck vermittels ordentlicher Klage zu verklagen.
Diese Rechtsfolge tritt nur ein, wenn die Bank
den erhobenen Anspruch um der Angabe der mit
dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge
schriftlich crbgelehnt hat.

Für alle Streitigkeiten aus dieser Versicherung
erkennt die Bank jedes ordentliche Gericht des
Deutschen Reiches als örtlich zuständig an.

8 8.
Auf die den Abonnenten gewährte Unfall-

versiLerung wird am Kopfe der Zeitung in deut-
lich sichtbarer Schrift hingewiesen. Mit dem
Erlöschen des Abonnements auf den Wiesbadener
General -Anzeiger erlischt auch jeder Anspruch
auf Grund dieser Versicherung hinsichtlich später
eingetretener Unfälle.

Wird der zwischen der Nürnberger Leben».
Versicherungs-Bank und dem Verlag abgeschlosiene
Vertrag gekündigt, so hat dies der Verlag 1 Monat
vor Mlauf des Vertrages oder, wenn er erst
später Kenntnis von der Kündigung erhält , un-
verzüglich nach erlangter Kenntnis in Zwischen-
räumen von einer Woche an augenfälliger Stelle
in der Zeitung unter Angabe des Zeitpunktes des
Erlöschens bekanntzugeben. Das Erlöschen der
Versicherung wird gegenüber den Wonnenten
frühestens wirksam mit der Veröffenilichung im
Blatte oder, wenn eine Veröffentlichung nicht
erfolgt , mit dem Fortfall des Vordruckes am
Kopfe der Zeitung . Die Ansprüche auS de» vor
dem Erlöschen der Versicherung eingerretenen
Unfällen bleiben unberührt.

Wird der Vertrag zwischen der Nürnberger
Lebensversicherungs-Bank und dem Verlage ge-
kündigt, so steht dem bisher versicherten Abon¬
nenten das Recht zu, vom Tage des Erlöschen»
der Versicherung ab das Wonnement aufzugeben
und den t̂wa über diesen Tag hinaus bezahlten
Abonnements -Betrag zurückzuverlangen. Der
Verlag ist verpflichtet, diesem Ersuchen zu ent-
sprechen.

Vom Kündigung?tage an neu zutretende
Abonnenten fallen nicht unter diese Versichern»«.
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